
AKTION: HOP HOUSE 13 PILOTENBRILLE 
(Aktionszeitraum: 29.06. - 26.07.2026 - nur solange der Vorrat reicht) 

 

Teilnahmebedingungen 
Veranstalter 
Veranstalter der Aktion ist die Radeberger Gruppe KG, c/o GIB Gesellschaft für Importbiere und 
Bierspezialitäten mbH, Darmstädter Landstraße 185, 60598 Frankfurt am Main. 

Zur Teilnahme berechtigte Personen 
Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, ausgenommen 
Mitarbeitende des teilnehmenden Gastronomen sowie Veranstalters, dessen verbundenen Unternehmen 
und Geschäfts-/Kooperationspartnern sowie deren jeweilige Angehörigen. 

Teilnahme am Gewinnspiel 
Die Teilnahme erfolgt durch die Bestellung eines Pint (0,5Liter) HOP HOUSE 13 im Aktionszeitraum. Dabei 
wird ein Rubbellos ausgegeben (solange der Vorrat reicht), wobei täglich pro Person nur ein Los 
ausgegeben wird. 

Aktionszeitraum: 29.06.2026 bis 26.07.2026 (solange der Vorrat reicht) 

Gewinn 
1 von 100 HOP HOUSE 13 Pilotenbrille inklusive Etui (solange der Vorrat reicht) 

Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich 

Ermittlung der Gewinner / Inanspruchnahme des Gewinns 
Gegen Vorlage des freigerubbelten Rubbellos erhält der Teilnehmende den darauf ausgewiesenen Gewinn 
(solange der Vorrat reicht) in dem Pub, in dem das Pint HOP HOUSE 13 bestellt und das Rubbellos 
erhalten wurde. 

Vorzeitige Beendigung, Ausschluss 
1. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung 
aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden stehen 
in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen den Veranstalter zu. 
2. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmende von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, 
etwa bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. 
3. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen Rahmen 
auszuweiten oder zu begrenzen oder den Inhalt der Gewinne zu variieren, sofern hierfür sachliche Gründe 
vorliegen und die Änderung angemessen ist. Der Veranstalter wird etwaige neue Bedingungen in dem Pub 
bekanntgeben, indem die Teilnehmenden das Rubbellos erhalten haben. 

Haftung 
Die Haftung des Veranstalters ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Sonstiges 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. 
2. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
3. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmende mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 


